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Wer wird gefördert?
gefördert werden gewerbliche kleine und mittlere unter-
nehmen (kMu) gemäß der jeweils gültigen eu-definition mit 
einem sitz oder einer betriebsstätte in rheinland-Pfalz. 
hierzu gehören auch kleine unternehmen mit mittelgroßer 
Marktkapitalisierung, die kein kMu mehr sind (smallMid-
caps). große unternehmen können im rahmen der verfüg-
barkeit der haushaltsmittel gefördert werden, wenn ein  
vorhaben von großer bedeutung für das land rheinland-Pfalz 
ist bzw. eine herausragende volkswirtschaftliche wirkung 
für das land erwarten lässt.

Wie wird gefördert?
die förderung für durchführbarkeitsstudien und fue- 
vor haben erfolgt aus Mitteln des europäischen fonds für  
regionale entwicklung (efre) im Ziel „Investitionen in 
beschäftigung und wachstum rheinland-Pfalz, förder-
periode 2021–2027“. 

die förderung von durchführbarkeitsstudien richtet sich 
nach der unternehmensgröße und ist auf max. 80.000 euro 
begrenzt.

Kleine Unternehmen: 70 % der förderfähigen ausgaben
Mittlere Unternehmen: 60 % der förderfähigen ausgaben
Große Unternehmen (einschließlich SmallMidCaps): 
50 % der förderfähigen ausgaben

für fue-vorhaben richtet sich die förderung nach der Inno-
vationshöhe und unternehmensgröße. die förderung ist auf 
maximal 700.000 euro begrenzt. handelt es sich um ein 
fue-vorhaben, welches in der angestrebten wirtschaftlichen 
verwertung einen beitrag zur klimaneutralität erwarten 
lässt, ist die maximale förderung auf 850.000 euro begrenzt.

Innovationsprozesse sind entscheidend für wirtschaftliches 
wachstum und beschäftigung. das förderprogramm InnoTop 
beinhaltet zwei fördermodule.

Durchführbarkeitsstudien
Im rahmen einer durchführbarkeitsstudie soll das Potenzial 
eines in aussicht genommenen fue-vorhabens analysiert 
und bewertet werden, um festzustellen, welche ressourcen 
für seine durchführung erforderlich sind und welche erfolgs-
aussichten zu erwarten sind. die durchführbarkeitsstudie soll 
als vorbereitende entscheidungsgrundlage dienen.

FuE-Vorhaben
gefördert werden vorhaben, die neue, wesentlich geänderte 
oder wesentlich verbesserte Produkte, verfahren oder 
dienstleistungen zum Ziel haben und den kategorien indus-
trielle forschung und/oder experimentelle entwicklung 
zugeordnet werden können. Mit blick auf die Marktgegeben-
heiten soll mittelfristig die aussicht auf eine wirtschaft-
liche verwertbarkeit und eine angemessene wertschöpfung 
in einer rheinland-pfälzischen betriebsstätte erkennbar 
sein. vorhaben, deren angestrebte wirtschaftliche verwer-
tung einen beitrag zur klimaneutralität erwarten lassen, 
können zusätzlich in besonderem Maße gefördert werden. 

Was wird gefördert?
es können vier ausgabenarten gefördert werden:

Personalausgaben
Gemeinausgaben (pauschal 15 % der Personalausgaben)
Materialausgaben (Material und bedarfsmittel und 
dergleichen)
Ausgaben für Fremdleistungen (beratungs- und gleich-
artige dienstleistungen einschließlich auftrags- und 
kooperationsforschung, technischer kenntnisse, Patent-
arbeiten usw.)
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der satz für die förderung richtet sich nach der Innova-
tionshöhe. bei vorhaben der industriellen forschung 
beträgt der fördersatz 50 % und bei vorhaben der experi-
mentellen entwicklung 25 %. der fördersatz kann sich  
auf maximal 80 % erhöhen, wenn weitere voraussetzungen 
hinsichtlich der unternehmensgröße oder der ein bindung 
einer forschungseinrichtung erfüllt werden.

So beantragen Sie die Zuwendung
den antrag reichen sie elektronisch über das Isb-kunden-
portal der Isb ein; es sind keine abgabefristen zu beach-
ten. vor der antragstellung besteht die Möglichkeit eines 
unverbindlichen vorgesprächs. hierfür ist die vorlage 
einer kurzen Projektskizze erforderlich.
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Investitions- und strukturbank 
rheinland-Pfalz (Isb) 
holzhofstraße 4
55116 Mainz

beratung wirtschaftsförderung  
Telefon 06131 6172-1333
beratung@isb.rlp.de 
www.isb.rlp.de
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